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Einleitung

Bei Schlachtequiden muss die Anwendung eines Medikaments  

der Positivliste mit einer Wartezeit von 6 Monaten

(VO (EU) Nr. 122/2013) im Equidenpass dokumentiert werden.  

Anästhetika der Positivliste sind z.B.:

- Acepromazin

- Midazolam

- Diazepam - Guaifenesin

- Propofol

Equiden fielen in Deutschland in den Jahren 2018-2020 im  

Vergleich zu anderen Schlachttieren mit hohen Nachweisraten an  

positiv getesteten Rückstandsproben auf [3-5]:

Material und Methoden

• Online Umfrage: Antworten von 119 Tierärzt:innen und neun  

Pferdekliniken zu Kastrationsmethode, Arzneimittelanwendung  

und Arzneimitteldokumentation

• Analyse von 195 Equidenpässen in der Pferdeklinik der

Freien Universität Berlin und vier Pferdeställen

Ergebnisse

 25,2% der männlichen Equiden sind Schlachttiere (27/107) und  

91,6% sind kastriert (98/107)

Häufigste Kastrationsmethode: „abgelegt“, Anwendung durch  

76% der befragten Tierärzt:innen bei Pferden und durch

81% bei Eseln
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Freie Universität Berlin
Königsweg 67, Haus 22,14163 Berlin
E-Mail: shary.schneider@gmail.com
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Klassifikation der angewendeten Medikamente in  
Abhängigkeit von der Kastrationsmethode

86,6

Anwendung bei Schlachtequiden erlaubt (Ausstellung eines Anwendungs- und Abgabe-Beleges)  

Anwendung bei Schlachtequiden erlaubt; Medikament der Positivliste (Eintragung in Equidenpass)  

Bei Schlachtequiden verboten

Nicht klassifizierbar

Verifizierte Arzneimitteldokumentation in Equidenpässen

Wallache (n = 98) Hengste (n = 9)

67% der Tierärzt:innen in Deutschland kennen nicht die Wartezeit für Medikamente der Positivliste für Equiden (VO (EU) Nr. 122/2013) [1, 2].

0,91% bis 4,51%

0,5% bis 0,79%

0,26% bis 0,39%

(Probenanzahl: 107 – 133)

(Probenanzahl: 13.491 – 15.080)

(Probenanzahl: 27.928 – 29.996).

Diskussion

Die Häufigkeit der gefundenen Arzneimitteldokumentation stimmt  

nicht mit den Angaben angewendeten Medikamenten bei  

Kastrationen überein:

Anwendung von Anästhetika der Positivliste zur Kastration bei

Equiden durch 29,6% bis 86,6% der in Deutschland befragten  

Tierärzt:innen (je nach Kastrationsmethode und Spezies)

Dokumentation von Anästhetika der Positivliste nur in 2,0% der  

analysierten Equidenpässe von Wallachen vorhanden

Arzneimitteldokumentation wird zu selten durchgeführt

Mögliches Risiko für Konsument:innen von Equidenfleisch  

durch Arzneimittelrückstände

In nur zwei Equidenpässen von Wallachen (1 Schlachtequide, 1 Nicht-
Schlachtequide) waren Anästhetika der der Positivliste dokumentiert.

Vorgefundene Arzneimitteldokumentation: zum Großteil  

Entwurmungsmittel und Antibiotika.

Bei Stuten (n = 88):

• in zwei Equidenpässen Arzneimitteldokumentation  

vorgefunden,

• jeweils ein Schlachtequide und ein Nicht-Schlachtequide

§§
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